Vortrag der Gemeinde Heuersdorf

zur 13. Braunkohlenausschusssitzung am 25. März 2004 in Neukieritzsch

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren

Den Verbandsmitgliedern liegt eine Beschlussempfehlung vor, die die Abwägung zu einem neuen Braunkohlenplan unter Zugrundelegung von Veränderungen durch zeitlichen Ablauf nicht ermöglichen. Insofern liegt eine ähnliche Situation wie 1995 vor, als den Hinweisen der Gemeinde Heuersdorf zugunsten eines unter Zeitdruck stehenden Verfahrens nicht gefolgt wurde.

Welche Situation finden wir heute vor? Die 1995 noch vor uns stehende Liberalisierung der Energiemärkte wurde nur teilweise wirksam. Ein wesentlicher Bestandteil die Liberalisierung der Verteilungsnetze wurde noch nicht erreicht, wodurch auch die Auswirkungen auf die Braunkohlenkraftwerke stark gedämpft werden. Heute ringt die Bundesregierung um einen nationalen Allokationsplan der voraussichtlich auch nicht ohne Auswirkungen auf die Braunkohlenverstromung bleibt. Ich möchte damit den Verbandsräten zu bedenken geben, dass in der Braunkohlenverstromung die wirtschaftliche Situation noch nicht vollständig ausgegoren ist und dass es nach wie vor nicht feststeht, ob tatsächlich weitere 40 oder 50 Jahre Verstromungsperspektive für die Braunkohle vorhanden ist.

Demgegenüber möchte die MIBRAG das Eigentum der Heuersdorfer nutzen, um wie es im MIBRAG-Info 2/2004 ausgedrückt wird "das investierte Geld besser zu verzinsen als es bei einer sicheren Geldanlage erfolgt". Klarer kann man nicht ausdrücken, dass es ausschließlich auf den zu erwirtschaftenden Gewinn ankommt. Nach dem Grundgesetz kann man aber bürgerliches Eigentum nur dann herausverlangen, wenn dies aus Gemeinwohlgründen erforderlich  ist.  Insofern bitte ich die Verbandsräte auch hier eine sorgfältige Abwägung durchzuführen. Die Auseinandersetzung der vergangenen 8 Jahre hat deutlicher gemacht, dass eine Umfahrung der Ortslage Heuersdorf möglich ist und damit  kulturhistorisches Gut  trotz bergmännischer Tätigkeit erhalten werden kann. Dies könnte eine neue Qualität im Zusammenleben einer Region mit dem Bergbau darstellen.

Zunehmend viele Indizien weisen auf eine Einschränkung der Braunkohlenverstromung hin. RWE Power hat bekannt gegeben, dass unter den bislang vorgezeichneten Bedingungen des CO2-Emissionshandels keines ihrer neun geplanten Neubaukraftwerke auf Braunkohlenbasis errichtet werden wird. Vattenfall Europe rechnet mit jährlichen Zukäufen von Emissionsrechten in Höhe von 70 Mio €. Das könnte unter ökologischen Marktregulativen bedeuten, dass das Unternehmen sieben Mio t Braunkohle pro Jahr zuviel verfeuert. Die MIBRAG hat erklärt, dass sie langfristig wegen des CO2-Emissionshandels von einem Rückgang der Braunkohlenverstromung in Ostdeutschland ausgehen würde und Bündnis 90/Die Grünen fordern in ihrem Wahlprogramm die Senkung des Braunkohlenanteiles an der Stromversorgung in Sachsen bis 2020 von derzeit 80% auf 40% . Wieder stehen wir vor der Frage "Wie sicher ist die Zukunft der Braunkohle als Stromlieferant?".  Wir haben keinen Einfluß auf die unternehmerischen Entscheidungen der beteiligten Unternehmen, aber die Entscheidung der Staatsregierung und des regionalen Planungsverbandes für eine Zwangsdevastierung von Heuersdorf mit evtl. nachfolgender Einschränkung der Braunkohleförderung durch äußere Einflüsse wäre in unseren Augen eine nicht zu rechtfertigende Maßnahme. 

Was sollte in dem Verfahren zur Neuaufstellung des Braunkohlenplanes berücksichtigt werden? 

Wir sprechen in der Öffentlichkeit von dem ehemaligen Energiestandort im Leipziger Südraum. Von der Bearbeitung des Braunkohlenplanes als einer Säule energiewirtschaftlichen Wirtschaftens sollte ein Impuls ausgehen diesen Standort durch Ansiedlung  weiterer  Stromerzeugerkomponenten  pluralistisch zu gestalten womit auch zukunftsorientierter Energiewirtschaft erlaubt wird den Energiewirtschaftsstandort  zu komplettieren.  

Momentan gibt es keine rechtliche Grundlage zur Devastierung der Gemeinde oder gar einer Enteignung ihrer grundbesitzenden Bürger. Auch das neue Heuersdorfgesetz kann diese Grundlage nicht ohne weiteres schaffen. Mit diesem Gesetz wird nur die Grundlage für weitere juristische Auseinandersetzungen geschaffen. Deshalb richten wir die Bitte an die Verbandsräte die vorgeschlagene Konsenslösung einer Umbaggerung der Ortslage Heuersdorf besonders sorgfältig abzuwägen. Auf jeden Fall fordert die Gemeinde bis zu einer rechtlich fundierten Entscheidung der bestehenden Auseinandersetzung die seit 10 Jahren praktizierten Benachteiligungen der Gemeinde aufzuheben, damit wenigstens erträgliche Lebensverhältnisse für die noch in Heuersdorf lebenden  Menschen hergestellt werden. In diesem Zusammenhang möchte ich auch darauf hinweisen, dass  demagogische Veröffentlichungen in den Informationsblättern der MIBRAG kein Beitrag sind , der eine Entspannung der Situation fördert.

Bei der Erarbeitung des neuen Braunkohlenplanes sollte der Konsensvorschlag der Gemeinde Heuersdorf vom Januar 2003 für einen „Neuen Heuersdorfvertrag“ mit den darin enthaltenen Vorstellungen von einer engen Umfahrung der Gemeinde zum Gegenstand der Planerörterungen erhoben werden. Er sollte auch Ausgangspunkt für allfällige gutachterliche Untersuchungen sein, damit eine gerechte Abwägung stattfinden kann. Die genauen Abbaugrenzen könnten dann mit der Gemeinde erörtert werden.

Neben den Festlegungen zum Braunkohlenabbau soll der neue Braunkohlenplan Maßnahmen enthalten, die dem Schutz der Ortslage Heuersdorf vor unzulässigen Einwirkungen des Tagebaues dienen. Voraussetzungen, die eine Dorf und Landschaftsentwicklung zukünftig gewähren, sind verbindlich in den Plan aufzunehmen. Insbesondere sind die bereits vom Bergbautreibenden zum Zwecke des Braunkohlenabbaues erworbenen Grundstücke und ehemals traditionell landwirtschaftlich genutzten Bauernhöfe für eine Fortentwicklung des Ortes auch im Interesse des Denkmalschutzes zu sichern. Die Gemeinde ist in die Familie der braunkohlengeschädigten Dörfer aufzunehmen. 

Die derzeit in Planung befindliche Strukturierung einer Bergbaufolgelandschaft für den Tagebau Vereinigtes Schleenhain kann als Form einer hinter Heuersdorf ausgebildeten nuturbelassenen Senke mit Durchfeuchtung nicht als entwicklungsbegleitende Folgelandschaft angesehen werden.  Der soziale Wandel unserer Region muss durch die Schaffung neuer Wertschöpfungsmöglichkeiten, die auch zukunftsfähige Arbeitsplatzschaffung erwarten lassen,  abgefedert werden. Neue Lösungen sollten im Interesse nachfolgender Generationen intensiv untersucht werden (erste Vorschläge siehe beigefügte Skizzen).

Nach dem derzeitigen Eröffnungsstand des Braunkohlenplanverfahrens hält der Ausschuss strikt an einer Devastierung des Gesamtgebietes der Gemeinde Heuersdorf fest. Sollte sich die Durchsetzbarkeit dieser Forderung ergeben, hält die Gemeinde an ihrer Forderung die Möglichkeit einer schuldenfreien, sozialverträglichen gemeinsamen Umsiedlung der in Heuersdorf lebenden Einwohner durch entsprechende Regelungen im Braunkohlenplan sicher zu stellen, fest.
